
 

 
Recht zur Eheschlie-
Bung auch für gleichge-
schlechtliche Paare?

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
brachte Endeletzten Jahres einen Geset-

zesentwurfzur Einführung des Rechts auf

Eheschließung für Personen gleichen
Geschlechts in den Bundestagein.
Dessen Kernpunktbildet die Neufas-

sung des $ 1353 Abs. 1 Satz 1 des Bür-

gerlichen Gesetzbuches (BGB): „Die Ehe

wird von zwei Personen verschiedenen
odergleichen Geschlechts aufLebenszeit
geschlossen.“ Die Notwendigkeit einer
Gesetzesänderung ergibt sich aus der
rechtlichen Situation der Lesben und
Schwulen: Sie besitzen keinen An-
gehörigenstatus. So steht ihnen kein
Zeugnisverweigerungsrecht zu. Im
Krankheitsfall erhalten sie keine Aus-
künfte von Krankenhäusern oder Behör-
den. Nach dem Tod der Partnerin/des
Partners können sie keine Versorgungs-

ansprüche geltend machen. Ein gesetzli-
ches Erbrechtist nur für Ehegatten vor-

gesehen. Auch arbeitsrechtlich und

mietrechtlich liegen Benachteiligungen
vor. Die besondere Position von homo-
sexuellen Paaren besteht nun darin, daß

sie sich dieser Diskriminierungnicht wie

Heterosexuelle durch Eheschließung oder
Scheinverlobung entziehen können.
Schon 1994 forderte das Europäische

Parlament die Mitgliedstaaten dazu auf,

homosexuelle Paare zur Eheschließung
oder zu entsprechenden Regelungen zu-
zulassen. So gibt es z. B. in Norwegen,
Dänemark und Schwedenbereits die
Möglichkeit von „registrierten Partner-
schaften“ für Schwule und Lesben,in die
weitgehend eherechtliche Regelungen
übernommen wurden.

Niedersachenstartete 1995 eine dem-
entsprechende Bundesratsinitiative.

Die Ehebesitzt in heutiger Zeit nicht
mehr eine Familiengründungsfunktionals
„Keimzelle des Staates‘. Die Privilegie-
rung einer bestimmten Zweierbeziehung
zwischen heterosexuellen Erwachsenen
läßt sich auch nicht mit der steigenden
Pluralität der Lebensformen vereinbaren.
Außerdem schließt das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) vom
4.10.93 lediglich eine Verpflichtung, nicht
aber das Recht des Gesetzgebers zur Öff-
nung der Eheaus.
Zwar verbirgt sich in der Forderung des

Eheschließungsrechts für Schwule und
Lesben gleichzeitig eine Akzeptanz des
„geschlechtshierarchischen Herrschafts-
modells der Ehe“, jedoch läge in der
Schaffung der „registrierten Partner-
schaft“ für Homosexuelle neben der Ehe
gerade eine Manifestation des Eheverbo-
tes für Schwule und Lesben und damit
eine fortgesetzte Diskriminierung.

Einevöllige Gleichheit von homo- und
heterosexuellen Lebensgemeinschaften
läßt sich also nur durch die Öffnungder
Ehe für gleichgeschlechtliche Paare er-
reichen. \
Susanne Dern, Regensburg.
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Karlsruher
Wasserschutz

Mit der Entscheidung vom 7. November
1995 hat das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) den baden-württembergischen

„Wasserpfennig“ und die hessische
Grundwasserabgabefür verfassungsge-
mäß erklärt.
Die in Baden-Württemberg und Hes-

sen erhobene Abgabebelegt die Entnah-
me, insbesondere von Grundwasser, mit

einer Gebühr, deren Höhe von Menge,

Herkunft und Verwendungszweck ab-
hängt. Die Zahlung dieses Wasser-'
entnahmeentgelts betrifft insbesondere
Wasserwerke, Kraftwerke und Großun-
ternehmen der Papier- und Chemie-
branche.
Die KlägerInnen, der Chemiekonzern

BASF und mehrere hessische Papier-
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unternehmen, bewerteten den baden-
württembergischen „Wasserpfennig“ und
die Hessische Grundwasserabgabe als

eine verkappte Steuer, für deren Erhebung
dem Land die Gesetzgebungskompetenz
fehle. Dagegen sah das BVerfG hier die
Voraussetzungendes allgemeinen Steuer-
begriffs nichtals erfüllt an. Zu den Merk-
malender Steuer gehöre, daß sie nicht als
Gegenleistung für eine besondere staat-
liche Leistung gefordert wird. Steuern
würden „voraussetzungslos“ erhoben.
Jedochsteht- laut BVerfG — den Wasser-
entnahmeentgelten als Gegenleistung die
Eröffnung der Möglichkeit der Wasser-
entnahme gegenüber. Die Abgaben
schöpften den Vorteil ab, der den Wasser-
entnehmern dadurch zuflösse, daß ihnen

die Nutzung des Wassers — eines Gutes
der Allgemeinheit, das der Bewirtschaf-

tung unterliege — in besonderer Weise er-
öffnet werde.
Die Gelder aus den Wasserabgaben

fließen sowohl in Baden-Württemberg als
auch in Hessenin denjeweiligen Landes-
haushalt. In Hessen sind die Einnahmen
aus der Grundwasserabgabe zweckge-
bunden für den Wasserschutz. Mit den
Einnahmen werden Projekte wie Regen-
wassersammmelanlagen, wassersparende

Produktionsverfahren oder Wasserspar-
kampagnen gefördert. In verfassungs-
rechtlicher Hinsicht darf durch die
Zweckbindung keine Einengung der
Dispositionsfreiheit der Haushaltsgesetz-
geberInnen entstehen. Das BVerfG sah
hier das vertretbare Ausmaß an Zweck-
bindungen jedoch noch nicht als über-
schritten an.
Daß eine Grundwasserabgabeeine sehr

erfolgreiche Regulierung sein kann, hat
sich z. B. in Berlin gezeigt. Dort ist der
Grundwasserpegel seit Einführung der
Grundwasserabgabe wesentlich gestie-
gen. Dabeihat sich herausgestellt, daß es
sinnvoll ist, die umweltschädlichen Hand-
lungen direkt und zielgenau zu sanktio-
nieren, da so unmittelbar auf die Verhal-

tensänderungeingewirkt wird.
Das Urteil stellt nicht nur einen Sieg

für den Grundwasserschutz dar, sondern

ist auch für die „Ökosteuer“-Diskussion

von erheblicher Bedeutung. Das BVerfG
hat klargestellt, daß derartige „Öko“-Ab-
gaben nicht mit dem in Anlehnungan die
„Kohlepfennig“-Entscheidung erhobenen
Vorwurf, es handele sich um eine unzu-

lässige Steuer, bzw. es würden die engen
Voraussetzungen der Sonderabgabenicht
erfüllt werden, abgeschmettert werden
können. Selbst wenn die Abgaben sich
nicht herkömmlichen Begriffen wie der
Gebühr zuordnenlassen, besteht demnach
ein finanzverfassungsrechtlicher Spiel-

raum.
Hier ist das BVerfG einen neuen Weg

gegangen, der die Besonderheit der In-
anspruchnahme von Umweltgütern be-
rücksichtigt.
MareiPelzer, Freiburg.
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Quellen und Literatur:

(zum Urteil) Aktenzeichen: 2 BvR 413/88 und

1300/93.

(Hintergrund) FR vom 16.2.96; Frank Schreiber,

Forum Recht 1/95, 28, Susanne Meyer, Ge-

bühren für die Nutzung von Umweltre-

sourcen, Berlin 1995.
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Das Bosman-Urteil -
Eine Katastrophe für
den Fußball?

Für die europäische Fußballwelt gibt es
seit dem 15.12.95 ein gemeinsames
Feindbild: den Europäischen Gerichtshof
(EuGH). Zweizentrale Pfeiler des Profi-
fußballs verstoßen nach Ansicht des
EuGH nämlich gegen europäisches
Recht: Zum einen das Transfersystem, bei
dem der neue Verein einem Kicker/einer
Kickerin horrende Summen an den ab-
gebenden Verein zahlen muß, zum ande-
ren die Limitierung von (EU-) ausländi-
schen SpielerInnen pro Verein durch so-
genannte AusländerInnenklauseln.
Der EuGHtrotzte mit seinem Urteil

dem Aufschrei deutscher und europäi-
scher FußballfunktionärInnen. FC
Bayern-Manager Hoeneßsah „mittel-
fristig das ganze System kaputtge-
hen“ und Werder Bremen-Manager
Lemke prognostizierte eine „Kata-
strophe für die deutsche National-
mannschaft“.
Anlaß für das EuGH-Urteil war

eine Vorlage des Lütticher Berufungs-
gerichts, bei dem eine Schadenersatz-

klage des Fußballprofis Jean Marc
Bosman gegen seinen früheren Ver-
ein RC Lüttich anhängig war. Bosman
wollte nach Ablauf seines Vertrages
zum französischen Zweitligisten US
Dünkirchen wechseln. Der Transfer
war aber geplatzt, weil der RC Lüt-
tich an der Zahlungsfähigkeit Dün-
kirchens zweifelte und keine Frei-
gabebescheinigung beantragte. Diese
aber war Voraussetzung für einen

Vereinswechsel. Bosman,der auch in
Lüttich nicht mehr aufgestellt wurde,
wurdearbeitslos.
Die europäische Fußballverband UEFA

bezweifelte zuerst die Zuständigkeit des
EuGHin Fußballfragen überhaupt. Der
EuGHließ jedoch keinen Zweifel daran,

daß ProfifußballerInnen, ganz normale
ArbeitnehmerInnen im Sinne des EG-
Vertrags seien.

Bei Vereinswechseln (auch nach Ver-

tragsende) mußtebisher in der Regel eine
Ablösesumme bezahlt werden, die laut
UEFA eine Ausbildungs- und Förde-
rungsentschädigung sein soll. Das über-

zeugte den EuGH jedochnicht, da sich
die Transfersummenicht nach den tat-

sächlichen Ausbildungskosten bemaß,

sondern nach Gehalt und Alter derjewei-
ligen SpielerInnen. Da bei diesem System
die freie Wahl des Arbeitsplatzes nicht
gewährleistet ist, muß laut EuGHjetztein
anderes Regulativ gefunden werden, um
die Ausbildung und Aufstellung junger
SpielerInnen zu fördern und um ein
Gleichgewicht zwischen kapitalschwa-
chen undkapitalstarken Vereinen zu ge-
währleisten.
Abgeschafft ist das Ablösesystem

durch das EuGH-Urteilallerdingsnurfür
EU-grenzüberschreitende Transfers. Na-
tional bleibt es paradoxerweise vorerst
erhalten, soweit reichen die Kompeten-

zen des EuGH dann dochnicht.
Auch die von der EU-Kommission

schon mehrmals erfolglos gerügten
„AusländerInnenklauseln“verstoßen ge-

gen die ArbeitnehmerInnenfreiheit. Rei-
che Vereine könntenjetzt also die europa-
weit besten Spieler konzentrieren, selbst
wenn es sich ausschließlich um EU-
AusländerInnen handelt. Nur bei Natio-
nalmannschaftsspielen können weiterhin
ausländische SpielerInnen ausgeschlos-
sen werden.
Die UEFA hat, nachdemsie zuerst ge-

gen das Urteil Sturm gelaufen war, jetzt
der Kommission zugesagt, die bestehen-
den Transferregelungen abzuschaffen. Es

 

könnteallerdingssein, daß versucht wird,
das Verbot derAusländerdiskriminierung
durch neue Regelungen zu umdribbeln.
So hatte etwa der Deutscher Fußballbund-
Ligaausschuß vorgeschlagen, Bundesli-
gavereine zu verpflichten, mindestens
zwölf LizenzspielerInnen deutscher
Staatsangehörigkeit unter Vertrag zu neh-
men.
Annette Neidull, Gießen.

Quellen und Literatur:

(Dokumentation des Urteils) Europäische Zei-

tungfür Wirtschaftsrecht (EuZW) 96, 82-92

(zu den jüngsten Entwicklungen) Handelsblatt

vom 5.3.96
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NS-Richterinnen
beugten doch Recht

Eigentlich sollte Hans Reinwarth sich
freuen. Zwar muß er hinter Gitter, aber
immerhin hat er den Bundesgerichtshof
(BGH)zu einem längst überfälligen Ein-
geständnis gebracht: Die strafrechtliche
Aufarbeitung der NS-Justiz hat nichtstatt-
gefunden, und schuld daran war nicht zu-

letzt der BGH.Einerichtige Erkenntnis.
DennVerfahren gegen NS-RichterInnen
wegen Rechtsbeugungscheiterten in der
Vergangenheit regelmäßig am Vorsatz:
Die TäterInnen hätten geglaubt, auf dem
Boden der Rechtsordnung zu stehen.
Sprich: Je verblendeterder Nazi, desto ge-

ringer seine angenommeneFähigkeit, die
Unmenschlichkeit seiner Urteile zu er-
kennen, und desto wahrscheinlicher der
Freispruch. Nun sieht der BGH das an-
ders. In seinem Urteil vom 16. Novem-
ber 1995 (Aktenzeichen: 5 StR 747/94)

verurteilt er Reinwarth, pensionierter
Richter der ehemaligen DDR, wegen
Rechtsbeugung zu drei Jahren und neun
Monaten Haft. Reinwarth hatte als bei-

sitzender Richter des obersten
Gerichts der DDR in den Jahren
1954 bis 1956 an drei Todesur-
teilen wegen Spionageverbrechen
mitgewirkt, von denen zweivoll-
streckt wurden. Die Mitglieder
des Fünften Senats nahmen sei-
nen Fall zum Anlaß, sich mit der
mißglückten Aufarbeitung der
NS-Rechtsprechung und voral-.
lem mit den Todesurteilen des
Volksgerichtshofs auseinanderzu-
setzen. Sie kamen dabei zu dem
Ergebnis, daß die folgsame„Ein-
ordnung in ein Unrechtssystem“
den Rechtsbeugungsvorsatz nicht
ausschließt. Und: „Hätte sich die
Rechtsprechung schon damals
[...] an Kriterien orientiert, wie

sie der Senat in seiner heutigen
Entscheidung für Recht erkennt,
hätte eine Vielzahl ehemaliger
NS-Richterstrafrechtlich [...] zur

Verantwortung gezogen werden
müssen[...] Darin, daß dies nicht gesche-

henist, liegt ein folgenschweres Versa-
gen bundesdeutscher Strafjustiz.‘“ Eine
späte Einsicht, aber immerhin eine Ein-
sicht. Ein leichtes Unbehagenbleibt. Hat
doch Reinwarth, engagierter Gegner des

Nationalsozialismus, selbst im KZ geses-

sen und wurde damit zum Opfer der NS-
Justiz. Deren VertreterInnen hingegentut
die richterliche Reue nicht mehr weh. Was

das Reuen vermutlicherleichtert.

Friederike Wapler, Göttingen.

Quelle: (Dokumentation des Urteils) Frankfur-

ter Rundschau v. 5.1.96.  


